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Vertrag Anlagennutzung 

Vertrag über die Vermietung der Anlage: Am Brügel 4, 36320 Kirtorf – Ober Gleen 

 

Vermieter: 

Reiterverein Kirtorf und Umgebung e.V. 

Am Brügel 4 

36320 Kirtorf – Ober-Gleen 

 

Mieter: 

             _______________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 

             _______________________________________________________________ 

 

Zeitraum der Vermietung: 

             von    __________________________________________________________ 

             bis      __________________________________________________________ 

 

Vertragsbedingungen: 

§1 

Der Vermieter stellt für die Dauer der Veranstaltung des oben genannten Zeitraumes folgendes zur 

Verfügung: 

1 Außenreitplatz,  1 Reithalle,  1 Stalltrakt,  1 Teeküche,  1 Toilettenanlage,  1 Reiterstübchen,             

1 Schleppdach,  1 Roundpen,  1 Areal mit Paddocks * 

Die Pauschale für die Bereitstellung der Anlage ist der aktuellen Gebührenordnung zu entnehmen. 

(www.reiterverein-kirtorf.org/dokumente) 

Die Beträge werden spätestens nach Beendigung der Veranstaltung fällig. Die einzelnen Beträge für 

Boxenmiete werden über den Mieter abgerechnet. Die Bankverbindung lautet: 

IBAN: DE66 5006 9477 0000 0621 62 

BIC: GENODE5KIF (Raiffeisenbank Kirtorf eG) 
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§2 

Der Mieter ist für den Zeitraum des Mietens für den ordnungsgemäßen Zustand aller genutzten 

Räumlichkeiten zuständig.  

§3 

Die Übergabe der Räumlichkeiten und der Schlüssel wird im Übergabeprotokoll festgehalten. Die 

Übernahme der Anlage nach Beendigung der Veranstaltung erfolgt durch den Vermieter. Der Mieter 

verpflichtet sich die Räumlichkeiten sowie alle genutzten Flächen sauber und ordentlich zu 

übergeben. Schäden am Gebäude oder am Inventar müssen unverzüglich an den Vermieter gemeldet 

werden. 

§4 

Der Mieter muss die Veranstaltung ausreichend versichern. 

§5 

Sanitätsdienste werden von dem Mieter gestellt.  

§6 

Tierarzt und Hufschmied werden durch den Mieter gestellt. Hierzu reicht eine Rufbereitschaft. Die 

Kosten bei Inanspruchnahme der Rufbereitschaft gehen zu Lasten des Bestellers. 

§7 

Salvatorische Klausel: 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre 

Rechtwirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 

§8 

Sonstige Vereinbarungen:   ____________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________   

Datum / Ort 

_____________________________________                  _____________________________________ 

Unterschrift Mieter                                                                             Unterschrift Reiterverein Kirtorf u. Umgebung eV 


